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MARKT BURGEBRACH

 

 

 

 

FUNDSACHEN

Folgende Gegenstände wurden im Fundbüro der 
VG Burgebrach abgegeben:

Klappbare Brille - Fundort: Kirchplatz Burgebrach

Nähere Auskünfte erhalten Sie im Rathaus Burgebrach, 
Zi.Nr. 0.01, Telefon 09546 / 9416-40.

 

ÖFFENTLICHE BÜCHEREI ST. VITUS BURGEBRACH

Herzlich Willkommen
zum Tag der offenen Tür mit Flohmarkt

stöbern schmökern ausleihen

Wann?
Marktsonntag, 08.03.2026 von 10.00 bis 16.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Die Wahlleiterin des Marktes Burgebrach 

 

Bekanntmachung  

der Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschließenden 
Wahlergebnisses sowie der Form der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses 

für die Wahl des Marktgemeinderats und der ersten Bürgermeisterin oder des ersten 
Bürgermeisters 

am Sonntag, 08. März 2026 
 

1. Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschließenden 
Wahlergebnisses gemäß Art. 19 Abs. 3 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes 
– GLKrWG findet am Montag, 16.03.2026 um 17:30 Uhr im Rathaus Burgebrach, 
Rathaussaal, Hauptstr. 1, 96138 Burgebrach statt.  
 
Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung, soweit 
nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche 
Einzelner entgegenstehen (Art. 17 Abs. 2 GLKrWG). In diesen Fällen berät und 
entscheidet er in nichtöffentlicher Sitzung über den Ausschluss der Öffentlichkeit. 
Beschlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, werden der Öffentlichkeit 
bekannt gegeben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. 
 
Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfalls 
rechtzeitig bekannt gemacht. 
 

2. Form der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses; Fristbeginn für die Annahme 
der Wahl. 
 
Unter dem Vorbehalt der Feststellung des abschließenden Wahlergebnisses durch den 
Wahlausschuss wird das ermittelte vorläufige Wahlergebnis durch 
 
2.1 Anschlag im Amtskasten im Rathaustorbogen in Burgebrach, Hauptstr. 1, 96138 

Burgebrach 
2.2 Veröffentlichung auf der Internetseite des Marktes Burgebrach 
 
gegenüber der Öffentlichkeit verkündet. 
 
Für den Beginn der Wochenfrist des Art. 47 Abs. 1 Satz 1 Gemeinde- und 
Landkreiswahlgesetz, binnen der aufgrund eines Wahlvorschlags gewählte Personen 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung die Wahl ablehnen 
können, ist die unter 2.1 genannte Form bzw. Art der Verkündung des vorläufigen 
Wahlergebnisses entscheidend. 

 

Burgebrach, 26.02.2026 
 

Nicole Stadter 

Wahlleiterin 
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Dienstversammlung
der Freiwilligen Feuerwehr Hirschbrunn

Am Freitag, den 06.03.2026 findet im Feuerwehrhaus Hirsch-
brunn um 19.00 Uhr eine Dienstversammlung der Freiwilli-
gen Feuerwehr Hirschbrunn statt.

Tagesordnung: 
•	 Neuwahl des Kommandanten und
•	 Neuwahl des Stellvertreters des Kommandanten.

Johannes Maciejonczyk
Erster Bürgermeister
Markt Burgebrach

FREIWILLIGE FEUERWEHR HIRSCHBRUNN - 
TEMPELSGREUTH - KÜSTERSGREUTH E.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
am Freitag, 06.03.2026 um 19.00 Uhr

im Feuerwehrhaus Hirschbrunn

Tagesordnung:
1. Begrüßung mit Totengedenken
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Kommandanten
4. Bericht des Kassiers
5. Grußworte
6. Wünsche und Anträge
7. Neuwahlen Kommandantschaft

Erscheinen in Uniform ist erwünscht.

Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.

Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Dienstversammlung
der Freiwilligen Feuerwehr Burgebrach

Am Samstag, den 07.03.2026 findet im Schulungsraum des 
Feuerwehrzentrums Burgebrach um 19.00 Uhr eine Dienst-
versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Burgebrach statt. 

Tagesordnung: 

•	 Neuwahl des Kommandanten und
•	 Neuwahl des Stellvertreters des Kommandanten.

Johannes Maciejonczyk
Erster Bürgermeister
Markt Burgebrach

FREIWILLIGE FEUERWEHR BURGEBRACH

Einladung zur Generalversammlung
am Samstag, 07.03.2026 um 19.00 Uhr

im Schulungsraum des Feuerwehrzentrums Burgebrach

Tagesordnung:

  1. Begrüßung
  2. Totengedenken
  3. Bericht des Vorstandes
  4. Bericht des Kommandanten
  5. Bericht des Jugendwarts
  6. Bericht des Kinderfeuerwehrwarts
  7. Kassenbericht
  8. Neuwahlen
  9. Ehrungen, Beförderungen
10. Grußworte
11. Wünsche und Anträge

Anträge zur Tagesordnung sind bis eine Woche
vor der Versammlung schriftlich bei Vorstand
Thienel einzureichen.

Für alle aktiven Kameraden ist das Erscheinen in
Dienstuniform Pflicht.

Jugendliche die der Freiwilligen Feuerwehr Burgebrach bei-
treten wollen, möchten sich in der Generalversammlung bei 
Kommandant Titz melden.

 

JAGDGENOSSENSCHAFT OBERKÖST

Einladung zur Jagdversammlung
am Montag, den 09.03.2026 um 19.30 Uhr

im Pfarrheim St. Georg in Oberköst

Tagesordnung:
  1. Begrüßung
  2. Totengedenken
  3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der
		  Beschlussfähigkeit
  4. Bericht des Schriftführers 
  5. Bericht des Vorstands
  6. Kassenbericht
  7. Bericht der Kassenprüfer
  8. Entlastung der Vorstandschaft
  9. Nachwahl Schriftführer
10. Bericht der Jagdpächter
11. Gemeinschaftsjagdrevier Oberköst I, Verlängerung 	
		  Jagdpachtvertrag
12. Gemeinschaftsjagdrevier Oberköst II, Verlängerung 	
		  Jagdpachtvertrag
13. Anträge und Wünsche

Es ergeht Einladung an alle Jagdgenossen.
Die Vorstandschaft

NOTARSPRECHTAG

Notar Dr. Peter Wirth im Rathaus Burgebrach,
Trausaal.
Der nächste Sprechtag findet statt am:
Donnerstag, 05.03.2026, 08.00 - 12.00 Uhr
(je nach Bedarf )

Vorherige Vereinbarung mit der Notarkanzlei Wirth in 
Bamberg, Tel. 0951/917060 ist unbedingt erforderlich.
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Achtung – die Kröten wandern wieder – bitte Rücksicht 
nehmen!

Mit den ersten Sonnenstrahlen Ende Februar/Anfang März 
machen sich die Tiere auf den Weg. Damit beginnt die aus-
gedehnte Wanderung der Amphibien von ihren Überwin-
terungs-quartieren in Feld und Flur zu ihren angestamm-
ten Laichgewässern in stehende oder langsam fließende 
Gewässer, am liebsten in der Dämmerung, bei Temperatu-
ren über dem Gefrierpunkt und bei ausreichend Nieder-
schlag.
Dort, wo die Wanderroute eine Straße kreuzt, gibt es ent-
weder fest verbaute Amphibieneinrichtungen oder es wer-
den mobile Amphibienschutzzäune aufgebaut, die die Tie-
re in Fangeimer leiten. Diese werden morgens und abends 
von freiwilligen Helfern und Helferinnen geleert und so 
sicher über die Straße gebracht.
Hiervon betroffen sind die Gemeindeverbindungsstra-
ßen Treppendorf-Hirschbrunn und Hirschbrunn-Un-
terköst. 
Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer die Straßensperrungen 
zu beachten, an Amphibienübergängen die Geschwindig-
keit zu reduzieren, aufmerksam zu fahren sowie die Warn-
hinweise beachten und vor allem um Rücksicht auf die Hel-
fer und Helferinnen am Straßenrand zu nehmen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

JAGDGENOSSENSCHAFT SCHÖNBRUNN I. STEIGERWALD

Einladung
zur nichtöffentlichen Versammlung der Jagdgenossen

am Samstag, den 28.02.2026 um 19.30 Uhr
im Gasthaus Bähr, Schönbrunn.

Tagesordnung:
  1.	 Begrüßung
  2.	 Totengedenken
  3.	 Letztes Protokoll
  4.	 Rückblick 2025
  5.	 Kassenbericht
  6.	 Satzung
  7.	 Verwendung Jagdschilling
  8.	 Planung 2026
  9.	 Jagdpachtverlängerung
10.	 Wünsche, Anregungen und Anträge

Anträge sind schriftlich 8 Tage vorher beim 1. Vorstand
Stefan Kraus einzureichen.

Es ergeht herzliche Einladung.
Die Vorstandschaft
der Jagdgenossenschaft Schönbrunn i. Steigerwald

GEMEINDE SCHÖNBRUNN I. STEIGERWALD

EINLADUNG ZUR SITZUNG DES GEMEINDERATES 
SCHÖNBRUNN I. STEIGERWALD

am Donnerstag, 26. Februar 2026, um 19.00 Uhr
Ort:	 Rathaus Schönbrunn i. Steigerwald,
			   Sitzungssaal

Tagesordnung:
1.		  Bauangelegenheiten
1.1.	Nutzungsänderung Wohnraum zu Gästezimmer,
		  FlNr. 942/4, Gmkg. Schönbrunn
		  (Untere Schloßleite 4, 96185 Schönbrunn i. Steigerwald)
1.2.	Erneute Beschlussfassung zur Umnutzung der bestehen-
		  den Gebäude zu einer Asylunterkunft und einer Woh-	
		  nung FlNrn. 138/10 und 138/3, Gmkg. Schönbrunn
		  (Siedlungsstr. 5, 96185 Schönbrunn i. Steigerwald)
2.		  Kommunalen Wärmeplanung in der Gemeinde Schön-	
		  brunn i. Steigerwald - Beschlussfassung zum Abschluss-	
		  bericht
3.		 Regionalwerke Bamberg GmbH - Auflösung der Gesell-	
		  schaft
4.		  Gemeindearchiv der Gemeinde Schönbrunn i. Steiger-	
		  wald
4.1.	Erlass einer Satzung für Aufgaben und Benutzung des 	
		  Gemeindearchives der Gemeinde Schönbrunn i. Steiger-	
		  wald
4.2.	Erlass einer Satzung über die Gebühren für die Benut-	
		  zung des Gemeindearchives der Gemeinde Schönbrunn 
		  i. Steigerwald
5.		 Information des Bürgermeisters

JAGDGENOSSENSCHAFT ZETTMANNSDORF

Die Jagdgenossenschaft Zettmannsdorf hält am 
20.03.2026, um 19.00 Uhr im Sportlerheim

Zettmannsdorf eine Versammlung ab.

Tagesordnung
1.	Begrüßung
2.	Bericht des Jagdvorstehers
3.	Kassenbericht
4.	Bericht der Kassenprüfer- Entlastung der Vorstandschaft
5.	Beschluss über Verwendung des Jagdschillings 2026
6.	Wünsche und Anträge

Die Vorstandschaft

Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach
Gemeinde Schönbrunn i.Steigerwald

Dorferneuerung Fürnbach 2
Gemeinde Rauhenebrach, Landkreis Haßberge

Verwendungsnachweis der Teilnehmergemeinschaft
Fürnbach 2

Bekanntmachung

Das oben genannte Verfahren soll abgeschlossen werden.
Der Flurbereinigungsplan steht unanfechtbar fest. Die ge-
meinschaftlichen und öffentlichen Anlagen sind fertig ge-
stellt und abgerechnet. Die Förderung mit öffentlichen Mit-
teln ist abgeschlossen.
Die Teilnehmergemeinschaft Fürnbach 2 hat am 04.02.2026 
einen Verwendungsnachweis über die Finanzierung der 
Ausführungskosten erstellt. Er ist in der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach, Hauptstr. 1-3, 96138 
Burgebrach, vom 07.04.2026 mit 21.04.2026 ausgelegt und 
kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. 

Burgebrach, 26.02.2026
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Die Wahlleiterin der Gemeinde Schönbrunn i.Steigerwald 
 

Bekanntmachung  

der Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschließenden 
Wahlergebnisses sowie der Form der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses 

für die Wahl des Gemeinderats und der ersten Bürgermeisterin oder des ersten 
Bürgermeisters 

am Sonntag, 08. März 2026 
 

1. Die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschließenden 
Wahlergebnisses gemäß Art. 19 Abs. 3 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes 
– GLKrWG findet am Montag, 16.03.2026 um 16:30 Uhr im Dienstgebäude der 
Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach, Rathaussaal, Hauptstr. 1, 96138 Burgebrach 
statt.  
 
Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung, soweit 
nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche 
Einzelner entgegenstehen (Art. 17 Abs. 2 GLKrWG). In diesen Fällen berät und 
entscheidet er in nichtöffentlicher Sitzung über den Ausschluss der Öffentlichkeit. 
Beschlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, werden der Öffentlichkeit 
bekannt gegeben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind. 
 
Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfalls 
rechtzeitig bekannt gemacht. 
 

2. Form der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses; Fristbeginn für die Annahme 
der Wahl. 
 
Unter dem Vorbehalt der Feststellung des abschließenden Wahlergebnisses durch den 
Wahlausschuss wird das ermittelte vorläufige Wahlergebnis durch 
 
2.1 Anschlag im Amtskasten am Rathaus Schönbrunn, Zettmannsdorfer Str. 16, 

96185 Schönbrunn i.Steigerwald  
2.2 Veröffentlichung auf der Internetseite der Gemeinde Schönbrunn i.Steigerwald 
 
gegenüber der Öffentlichkeit verkündet. 
 
Für den Beginn der Wochenfrist des Art. 47 Abs. 1 Satz 1 Gemeinde- und 
Landkreiswahlgesetz, binnen der aufgrund eines Wahlvorschlags gewählte Personen 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung die Wahl ablehnen 
können, ist die unter 2.1 genannte Form bzw. Art der Verkündung des vorläufigen 
Wahlergebnisses entscheidend. 

 

Burgebrach, 26.02.2026 

 

Elke Pieger 

Wahlleiterin 
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Gemeinde

09471120 - Markt Burgebrach
09471186 - Gemeinde Schönbrunn i.Steigerwald
Verwaltungsgemeinschaft

Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach

Wahlbekanntmachung
für die Wahl des Gemeinderats, der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters,

des Kreistags, des Landrats
am 08. März 2026

1. Die Abstimmung dauert von 8 Uhr bis 18 Uhr.

2. Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden:

2.1 Im Abstimmungsraum:

2.1.1 Der Markt Burgebrach ist in 8 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt, die Gemeinde Schönbrunn i.Steigerwald ist in 2 allgemeine
Stimmbezirke eingeteilt.
In  den  Wahlbenachrichtigungen,  die  den  Wahlberechtigten  bis  spätestens  15.02.2026 übersandt  worden  sind,  sind  der
Stimmbezirk und der Abstimmungsraum angegeben, in dem die Stimmberechtigten abstimmen können. Sie enthalten einen
Hinweis, ob der Abstimmungsraum barrierefrei ist.

2.1.2 Es wurden keine Sonderstimmbezirke eingerichtet.

2.1.3 Stimmberechtigte  können,  wenn  sie  keinen  Wahlschein besitzen,  nur  in  dem  Abstimmungsraum  des  Stimmbezirks
abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind.

2.1.4 Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben
a) bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt 

hat,
b) bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein 

zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen.

2.1.5 Die  Abstimmenden  haben  ihre  Wahlbenachrichtigung  oder  ihren  Wahlschein  und  ihren  Personalausweis,  ausländische
Unionsbürgerinnen/Unionsbürger einen Identitätsausweis oder ihren Reisepass zur Abstimmung mitzubringen.

2.1.6 Die  Stimmzettel  werden den  Abstimmenden beim Betreten des  Abstimmungsraums ausgehändigt.  Sie müssen von den
Stimmberechtigten allein in einer Wahlkabine des Abstimmungsraums gekennzeichnet werden.

2.1.7 Die Durchführung der Abstimmung und die Feststellung des Abstimmungsergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt,
soweit das ohne Beeinträchtigung der Abstimmung möglich ist.

2.1.8 Die Wahlbenachrichtigung ist  bei  Bürgermeister-  und Landratswahlen aufzubewahren,  da sie für eine etwaige Stichwahl
benötigt wird.

2.2 Durch Briefwahl:

2.2.1 Wer  durch  Briefwahl  wählen  will,  muss  dies  bei  der  Verwaltungsgemeinschaft  Burgebrach  beantragen  und  erhält  dann
folgende Unterlagen:
a) Einen Stimmzettel für die oben bezeichnete Wahl,
b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,
c) einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag mit der Anschrift der 

Behörde, an die der Wahlbrief zu übersenden ist,
d) ein Merkblatt für die Briefwahl.
Nähere  Hinweise  darüber,  wie  die  Briefwahl  auszuüben  ist,  ergeben  sich  aus  dem  Merkblatt  für  die  Briefwahl.  Alle
Abstimmenden, die Briefwahlunterlagen in Papierform angefordert haben, erhalten automatisch auch Briefwahlunterlagen bei
einer etwaigen Stichwahl.

2.2.2 Bei  der  Briefwahl  sorgen  die  Stimmberechtigten  dafür,  dass  der  Wahlbrief  mit  den  Stimmzetteln  und  dem Wahlschein
spätestens am Wahltag bis zum Ablauf der Abstimmungszeit bei  der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Behörde
eingeht. 

3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ab 14:00 Uhr zusammen.
Im Markt Burgebrach:
- Briefwahl 1 bis 6, Windeckhalle, Grasmannsdorfer Str. 2, 96138 Burgebrach
- Briefwahl 7, Rathaus Burgebrach, Hauptstr. 3, 96138 Burgebrach
In der Gemeinde Schönbrunn i.Steigerwald:
- Briefwahl 1 bis 3, Grundschule Schönbrunn, Siedlungsstr. 22, 96185 Schönbrunn i.Steigerwald

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT BURGEBRACH
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4. Grundsätze für die Kennzeichnung der Stimmzettel:
Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Die Stimmzettelmuster liegen während der allgemeinen Dienststunden in
den Rathäusern Burgebrach und Schönbrunn zur Einsichtnahme bereit. Musterstimmzettel können auch durch die hier ange-
fügten QR-Codes aufgerufen werden. Aus den Stimmzetteln ergibt sich, wie viele Stimmen die Stimmberechtigten haben. 
Aufgedruckte Strichcodes dienen ausschließlich der Erleichterung der Stimmenauszählung.

4.1 Wahl des Gemeinderats und des Kreistags:
Es gelten die Grundsätze der Verhältniswahl.
Aus den Stimmzetteln ergibt sich, wie viele Stimmen die Stimmberechtigten haben. Es können nur die auf den amtlichen
Stimmzetteln vorgedruckten Bewerberinnen und Bewerber gewählt werden.
Die Stimmberechtigten können einen Wahlvorschlag unverändert annehmen, indem sie in der Kopfleiste den Kreis vor dem
Kennwort des Wahlvorschlags kennzeichnen.
Sollen einzelne Bewerberinnen und Bewerber Stimmen erhalten, wird das Viereck vor den Bewerberinnen und
Bewerbern gekennzeichnet.
Die Stimmberechtigten können innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzahl einzelnen Bewerberinnen und Bewerbern bis
zu drei Stimmen geben, wobei auch mehrfach aufgeführte Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr als drei Stimmen erhalten
dürfen.
Die  Namen  vorgedruckter  Bewerberinnen  und  Bewerber  können  gestrichen  werden.  Die  übrigen  Bewerberinnen  und
Bewerber sind dann gewählt, wenn der Wahlvorschlag in der Kopfleiste gekennzeichnet wurde.
Die Stimmberechtigten können ihre Stimmen innerhalb der ihnen zustehenden Stimmenzahl Bewerberinnen und Bewerbern
aus verschiedenen Wahlvorschlägen geben.

Gewählt sind die Personen in der Reihenfolge der Stimmenzahlen.

4.2 Wahl der ersten Bürgermeisterin und des ersten Bürgermeisters sowie des Landrats:
Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme. Auf den Stimmzetteln ist erläutert, wie die Stimmzettel zu kennzeichnen sind.

Liegt  nur  ein Wahlvorschlag  vor,  kann  die  stimmberechtigte  Person die  vorgedruckte  sich  bewerbende Person  dadurch
wählen,  dass sie diese in eindeutig bezeichnender Weise kennzeichnet.  Eine andere wählbare Person kann sie dadurch
wählen, dass sie diese in eindeutig bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel handschriftlich einträgt.

4.3 Die gekennzeichneten Stimmzettel sind so zu falten, dass der Inhalt verdeckt ist.
5. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts

durch  einen  Vertreter  anstelle  der  wahlberechtigten  Person  ist  unzulässig  (Art.  3  Abs.  4  Satz  2  des  Gemeinde-  und
Landkreiswahlgesetzes).  Eine  wahlberechtigte  Person,  die  des  Lesens  unkundig  oder  wegen einer  Behinderung  an  der
Abgabe  der  Stimme gehindert  ist,  kann  sich  hierzu  der  Hilfe  einer  anderen  Person  bedienen.  Die  Hilfeleistung  ist  auf
technische  Hilfe  bei  der  Kundgabe  einer  von  der  wahlberechtigten  Person  selbst  getroffenen  und  geäußerten
Wahlentscheidung  beschränkt.  Unzulässig  ist  eine  Hilfeleistung,  die  unter  missbräuchlicher  Einflussnahme  erfolgt,  die
selbstbestimmte  Willensbildung  oder  Entscheidung  der  wahlberechtigten  Person  ersetzt  oder  verändert  oder  wenn  ein
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (Art. 3 Abs. 5 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes).

Wer  unbefugt  wählt  oder  sonst  ein  unrichtiges Ergebnis  einer  Wahl  herbeiführt oder  das Ergebnis  verfälscht,  wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz
entgegen der Wahlentscheidung der wahlberechtigten Person oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung der wahlbe-
rechtigten Person eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB).

Burgebrach, 26.02.2026 

Maciejonczyk
Gemeinschaftsvorsitzender

Musterstimmzettel des Marktes Burgebrach
und des Landkreises Bamberg

Musterstimmzettel der Gemeinde Schönbrunn i.Steigerwald
und des Landkreises Bamberg
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Stellenausschreibung
Die Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach (2 Mitgliedsgemeinden, ca. 9.000 Einwohner)
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Verwaltungsangestellte/n oder Fachinformatiker/in
(m/w/d)

für das Hauptamt
Schwerpunkt: EDV-Betreuung, Dorferneuerungen und Städtebauförderungen

Ihre Aufgaben werden sein:
Mitarbeit im Bereich EDV:
- Betrieb, Überwachung und Wartung der IT-Systeme einschließlich Störungsbehebung
- Installation, Konfiguration und Wartung von Hard- und Software
- Anwenderbetreuung sowie Benutzer- und Rechteverwaltung
- Betreuung von Datenbanken sowie Kommunikations- und Medientechnik
- Erstellung von Dokumentationen und Fehlerbeschreibung sowie IT-Einkauf
Mitarbeit im Bereich Dorferneuerung und Städtebauförderung:
- Beantragung und Planung der Maßnahmen
- Erstellen von Zuschussanträgen und Verwendungsnachweisen

Wir erwarten von Ihnen:
- Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Fachinformatiker/in oder vergleichbare IT-Ausbildungen

oder eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bereich Verwaltung mit IT-Affinität
- Kenntnisse im Umgang mit Windows Client-/Server-Betriebssystemen
- IT Support/Helpdesk
- Einschlägige Berufserfahrung in dem oben genannten Bereich wären von Vorteil
- Eigeninitiative, Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit, logisches Denkvermögen
- Zuverlässigkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit
- Einsatzfreude und Organisationsgeschick
- sicheres, freundliches und bürgernahes Auftreten und gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit
- fundierte EDV-Kenntnisse in MS-Office
- wünschenswert sind Grundkenntnisse in den AKDB-Programmen

Wir bieten Ihnen:
- ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis in Vollzeit (39 Std./Woche)
- flexible Arbeitszeitregelung innerhalb der Gleitzeit
- eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit und einen zukunftssicheren Arbeitsplatz
- Mitarbeit in einem motivierten Team
- eine Vergütung nach dem TVöD entsprechend den persönlichen Voraussetzungen und Qualifikationen
- 30 Tage Urlaubsanspruch, sowie arbeitsfreie Tage an Heiligabend und Silvester
- anteiliger Freizeitausgleich an Geburtstag und Faschingsdienstag
- Jahressonderzahlungen sowie eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge,

vermögenswirksame Leistungen und Leistungsorientierte Bezahlung
- Angebote zum Fahrradleasing und zur betrieblichen Gesundheit
- betriebliche Veranstaltungen wie Weihnachtsfeier und Betriebsausflug

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlangen (Anschreiben, Lebenslauf, Ausbildungs- 
und Arbeitszeugnisse, etc.) bis 04. März 2026 an: Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach, Personalamt, Hauptstr. 3, 
96138 Burgebrach oder per Mail an bewerbung@vg-burgebrach.de. Bitte beachten Sie, dass Ihre Bewerbungs-
unterlagen nicht zurückgeschickt werden.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Hetzel, Tel. 09546 / 9416-17.
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Stellenausschreibung
Die Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die neu errichtete 
Abwasseranlage Burgebrach (Kläranlage mit 15.000 EW, Kanalnetz, Kleinkläranlagen) eine weitere

Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)
oder

eine/einen Mitarbeiter/in
mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung aus den Bereichen Metall, Elektro,

Heizung/Lüftung/Sanitär oder Chemie der/die bereit ist
sich berufsbegleitend zur Fachkraft für Abwassertechnik weiterzubilden.

Ihre Aufgaben werden sein:
- Betriebs- und Unterhaltsarbeiten in den Kläranlagen, Kanalnetz, Abwasserbauwerken und Kleinkläranlagen
- Durchführung aller anfallenden Pflege-, Wartungs-, Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten
- Abwasseranalytik einschließlich Probenahme
- weitere im Aufgabenbereich der Abwasserbeseitigung anfallenden Arbeiten

Wir erwarten von Ihnen:
- Führerscheinklasse B ist zwingend erforderlich
- Kurzfristige Erreichbarkeit und damit verbunden eine örtliche nahegelegene Wohnung wird vorausgesetzt
- Hohe Flexibilität, Teamfähigkeit, soziale Kompetenz und körperliche Belastbarkeit,

sowie absolute Zuverlässigkeit und selbständige Arbeitsweise
- Kommunikationsfähigkeit, freundliches und zuvorkommendes Auftreten
- Grundlegende EDV-Kenntnisse
- Bereitschaft zum Einsatz außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit sowie an den Wochenenden

(z.B. Rufbereitschaft)
- Bereitschaft zum Feuerwehrdienst

Wir bieten Ihnen:
- ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis in Vollzeit (39 Std./Woche)
- eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
- einen zukunftssicheren Arbeitsplatz
- Mitarbeit in einem motivierten Team
- eine Vergütung nach dem TVöD entsprechend den persönlichen Voraussetzungen und Qualifikationen
- 30 Tage Urlaubsanspruch, sowie arbeitsfreie Tage an Heiligabend und Silvester
- anteiliger Freizeitausgleich an Geburtstag und Faschingsdienstag
- Jahressonderzahlungen sowie eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge,

vermögenswirksame Leistungen und Leistungsorientierte Bezahlung
- Angebote zum Fahrradleasing und zur betrieblichen Gesundheit
- betriebliche Veranstaltungen wie Weihnachtsfeier und Betriebsausflug

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlangen (Anschreiben, Lebenslauf, Ausbildungs- 
und Arbeitszeugnisse, etc.) bis 04. März 2026 an: Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach, Personalamt, Hauptstr. 3, 
96138 Burgebrach oder per Mail an bewerbung@vg-burgebrach.de. Bitte beachten Sie, dass Ihre Bewerbungs-
unterlagen nicht zurückgeschickt werden.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Hetzel, Tel. 09546 / 9416-17.
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

KURATIEGEMEINDE MÖNCHHERRNSDORF

Sonntag, 28.02.2026
17.30 Uhr	 Hl. Messe zur Danksagung
						      ✝ Fam. Wächtler u. Leuteritz u. für ✝ Sebastian Pflaum
						      leb. u. ✝ Fam. Pflaum, Armin u. Elfriede Korzendorfer
						      leb. u. ✝ Fam. Korzendorfer u. Pohl

Mittwoch, 04.03.2026
19.00 Uhr	 Kreuzwegandacht

 

EVANG.-LUTH. KIRCHENGEMEINDEN 
WALSDORF / TRABELSDORF

Unsere Gottesdienste 
Sonntags,	09.15 Uhr in der St. Laurentiuskirche in Walsdorf
					     10.30 Uhr in der Michaelskirche in Trabelsdorf
samstags, 18.00 Uhr im Seniorenheim in Burgebrach
					      nächster Termin > 21.03.2026

Segnungsgottesdienst, Samstag, 07.03.2026
18.00 Uhr in der Michaelskirche mit Segen für Ihren persön-
lichen Lebensweg.

Sonntag, 08.03.2026, Gottesdienst zum Weltfrauentag
10.30 Uhr Außengottesdienst im Gemeinschaftshaus in 
Treppendorf
(In Trabelsdorf und Walsdorf findet kein Gottesdienst statt)

Gospelworkshop mit dem Gospelchor Walsdorf
Samstag, 14.03.2026 von 14.00 – 17.00 Uhr Gospel & Trom-
meln in der Herzogscheune Walsdorf
Anschließend um 18.00 Uhr  öffentliches Konzert in der St. 
Laurentiuskirche Walsdorf.

Die Pfarrei Mariä Himmelfahrt Schönbrunn trauert um ihre ehemalige langjährige Mesnerin

Frau Elisabeth Rauscher

die am 15.02.2026 im Alter von 93 Jahren  
von Gott, unserem Schöpfer, heimgerufen wurde. 

Die Sorge um unsere Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt war ihr ganzer Stolz. Mit großer Leidenschaft und hohem
Verantwortungsbewusstsein hat sie ihren Dienst in unserer Mitte zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen ausgeübt.

Viele Ministrantinnen und Ministranten hat sie auf Ihrem Weg begleitet.

Gott vergelte ihr all das Gute, das sie getan hat! 

Voller Dankbarkeit wird Ihr die Pfarrei 
ein ehrendes Gedenken bewahren! 

Für die Pfarrei Mariä Himmelfahrt Schönbrunn

							       Pfarrgemeinderat		  Pfarrer Bernhard Friedmann		  Kirchenverwaltung

EVANG.-LUTH. KIRCHENGEMEINDEN 
WALSDORF / TRABELSDORF

Donnerstagstreff – 8-12 Jahre
donnerstags 16.30 Uhr in geraden KW (außer Schulferien) 
„Kleine Schule“

Chor, Musik und Tanz:
Posaunenchorprobe Walsdorf:
mittwochs, 20.00 Uhr „Kleine Schule“ 
Posaunenchorprobe Trabelsdorf:
donnerstags, 20.00 Uhr „Feuerwehrhaus“ 
Gospelchor Walsdorf:
donnerstags, 19.00 Uhr „Kleine Schule“
Kirchenchor Walsdorf:
14-tägig mittwochs, 18.00 Uhr “Kleine Schule“
Kinderchor Praise Kids:
dienstags, 16-16.45 Uhr /17-17.45 Uhr „Kleine Schule“
Erlebnis-Tanz für alle: jeden ersten Montag im Monat:
14.30 Uhr „Altes Kurhaus“ Trabelsdorf (singen, tanzen, plau-
dern)
 

Senioren/Seniorinnen:
Seniorentanz Walsdorf:
donnerstags, 14.30 – 16.00 Uhr „Herzoghaus“
Seniorenkreis Walsdorf:
Termin: 10.03.2026, 14.00 Uhr „Herzoghaus“
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JUBELKOMMUNION SCHÖNBRUNN 2026

Die Pfarrei Mariä Himmelfahrt Schönbrunn feiert Jubel-
kommunion.

Wann?			   Sonntag, 28. Juni 2026 um 09.00 Uhr
Wo?				    Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt Schönbrunn
Treffpunkt?	 Pfarrhof ab 0830 Uhr

Ganz herzlich eingeladen sind die Geburtsjahrgänge:

1936/37 	 Erstkommunion 1946 
1946/47 	 Erstkommunion 1956
1956/57	 Erstkommunion 1966
1966/67 	 Erstkommunion 1976
1976/77	 Erstkommunion 1986
1991/92	 Erstkommunion 2001

Es wäre schön, wenn sich für jeden Jahrgang eine Person 
finden würde, die die Einladung und Organisation für ihren 
Jahrgang übernehmen würde. Wir werden leider nicht alle 
Jubilare direkt anschreiben können, fühlen Sie sich bitte 
trotzdem angesprochen und geben Sie diesen Termin und 
diese Einladung gerne an Ihre Angehörigen und Bekannten 
weiter!

Bitte melden Sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der einzelnen Jahrgänge gesammelt mit einer Namens-
liste an das Pfarrbüro – am Besten per E-Mail an
ssb.steigerwald@erzbistum-bambeg.de 
Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss:
Freitag, 12.06.2026

Für die musikalische Umrahmung, die Kerze, das Ansteck-
sträußchen und das Zusenden der Fotos erheben wir einen 
Unkostenbeitrag in Höhe von 20,00 €. Der Betrag wird am 
Sonntag, 28.06.2026 ab 08.30 Uhr im Pfarrhof eingesammelt. 

Bei Fragen können Sie sich gerne an das Pfarrbüro Schön-
brunn wenden unter 09546/59 536 20

Vielen Dank
Der Pfarrgemeinderat

KULTUR IM STEIGERWALD

SPENDENKONTEN (auch für die Kollekten)

Kath. Kirchenstiftung Burgebrach
Raiffeisenbank	 IBAN: DE83 7706 2014 0000 0027 55 
Sparkasse			  IBAN: DE02 7705 0000 0000 1020 79 

Kath. Kirchenstiftung Schönbrunn
auch für die Kapelle Steinsdorf und Zettmannsdorf
Raiffeisenbank	 IBAN: DE65 7706 2014 0000 9018 81

Kath. Kirchenstiftung Stappenbach
Raiffeisenbank	 IBAN: DE27 7706 2014 0000 5005 00

Kath. Kirchenstiftung Ampferbach
Raiffeisenbank 	 IBAN: DE61 7706 2014 0000 0027 63

Kath. Kirchenstiftung Kapelle Frenshof
Raiffeisenbank	 IBAN: DE80 7706 2014 0040 9106 19

Kath. Kirchenstiftung Tafel Burgebrach
Raiffeisenbank	 IBAN: DE48 7706 2014 0700 0150 40
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SONSTIGES

VHS BAMBERG LAND IN SCHÖNBRUNN

Hip Hop für Kinder
Beginn: Montag, 13.04.2026, 15.30 Uhr, 10x
Gebühr: 25,00 €
Kursleitung: Samantha Mohr
Kursnummer: 855SN1
Grundschule - Turnhalle

Hip Hop für Kinder
Beginn: Montag, 13.04.2026, 16.30 Uhr, 10x
Gebühr: 34,00 €
Kursleitung: Samantha Mohr
Kursnummer: 855SN2
Grundschule - Turnhalle

Ab dem 10. Februar 2026, ca. 08.00 Uhr, ist die Anmeldung 
für die neuen VHS-Kurse online auf der Homepage der VHS 
Bamberg-Land unter www.vhs-bamberg-land.de möglich.
Wer ein Anmeldeformular nutzen möchte, kann dieses im 
Programmheft finden, auf der Homepage herunterladen 
oder in der VHS-Geschäftsstelle abholen. Ausgefüllte An-
meldeformulare sind bitte an die VHS-Geschäftsstelle zu 
senden: Ludwigstraße 25, 96052 Bamberg.

Bitte beachten Sie: Eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail 
ist nicht möglich.

Für Rückfragen steht die VHS telefonisch unter 0951/85760 
oder per E-Mail an info@vhs-bamberg-land.de zur Verfü-
gung.

VOLKSHOCHSCHULE BAMBERG-LAND 
AUSSENSTELLE ZETTMANNSDORF

Der nächste Gymnastikkurs (10 Abende) beginnt am

Freitag, den 27. Februar 2026 bereits ab 18.30 Uhr in der 
Volksschule Schönbrunn.

Anmeldungen bei Ursula Thürstein (Tel.: 09546/1662).

KINDERGARTEN

LANDRATSAMT BAMBERG

Probestimmzettel für die Kommunalwahl jetzt online

Wählerinnen und Wähler aus dem Landkreis Bamberg kön-
nen jetzt online einen Probestimmzettel zur Kreistagswahl 
im Rahmen der Kommunalwahl am 8. März einsehen. Dort 
kann das Ausfüllen des Stimmzettels getestet werden. Die-
ser Service bietet sich für Erstwählerinnen und Erstwähler an 
sowie für alle, die sich schon vorab informieren möchten.

Der Probestimmzettel ist online abrufbar unter:
https://service.landkreis-bamberg.de/wahlen/test/probe-
stimmzettel.html 

Wichtiger Hinweis: Diese Übung gilt nicht als Stimmabgabe 
im Zuge der Kommunalwahl und wird nicht gezählt. Der On-
line Probestimmzettel dient ausschließlich zur Vorbereitung. 
Die echten Stimmen werden nur durch die Teilnahme an der 
offiziellen Wahl (Wahllokal oder Briefwahl) abgegeben.
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VHS BAMBERG-LAND

Die VHS Bamberg-Land bietet im Semester Frühjahr/Som-
mer 2026 wieder interessante Online-EDV-Seminare an

ZOOM Videokonferenzen - Online-Seminar
ZOOM ist eine Videokonferenz-Software, die es Ihnen er-
möglicht, virtuell mit Freunden und Bekannten zu interagie-
ren. Sie wird aber auch für Online-Kurse und Webinare sowie 
in der beruflichen Kommunikation eingesetzt.
In diesem Kurs erhalten Sie eine verständliche Einführung in 
ZOOM: Was kann ZOOM eigentlich alles? Wie können Sie an 
einem ZOOM-Meeting teilnehmen und wie können Sie eige-
ne ZOOM-Meetings veranstalten?
Schritt für Schritt lernen Sie die Bedienung des Online-Vi-
deokonferenzsystems ZOOM kennen u. a. Installation, Be-
nutzerregistrierung, Beitritt zu einem Meeting, Grundlagen 
zur Meetingplanung und -durchführung, Teilnehmende ein-
laden, Bildschirm teilen und vieles mehr.
Vorkenntnisse: allgemeine PC- und Windows-Kenntnisse 
und grundlegender Umgang mit Internet erforderlich
Technische Voraussetzungen: Sie benötigen eine stabile 
Internetverbindung sowie einen Desktop-PC oder Laptop, 
eine (eingebaute) WebCam, ein (eingebautes) Mikrofon und 
(eingebaute) Lautsprecher oder ein Head-Set. Das aktuelle 
Betriebssystem ist von Vorteil.
Der Kurs ist für die Teilnahme mit Desktop-PC oder Lap-
top konzipiert; dennoch ist eine Teilnahme mit Tablet oder 
Smartphone möglich.
Livestream per ZOOM. Bei Anmeldung erhalten Sie den 
Link zugeschickt.
Dozentin: Anna-Maria Folger
Kurs-Nr. 400GS50, Di., 03.03.2026, 17.00–19.00 Uhr,
Gebühr 10,00 EUR

Microsoft Word 2016 – Grundkurs für den Einstieg - On-
line-Seminar
Verschaffen Sie sich mit diesem kompakten Einführungskurs 
einen Überblick über die Möglichkeiten des Programms 
Microsoft Word 2016. Lernen Sie anhand praxisbezogener 
Beispiele, wie man Texte eingibt, markiert, bearbeitet und 
korrigiert, mit Hilfe von Zeichen-, Absatz- und Seitenforma-
tierung Dokumente gestaltet, speichert und druckt.
Im Kurs wird Microsoft Word 2016 verwendet. Die vermit-
telten Grundlagen sind auf alle gängigen Word-Versionen 
übertragbar.
Grundlagenkurs für Personen ohne Vorkenntnisse.
Der Kurs ist für die Teilnahme mit Laptop bzw. Desktop-PC 
mit einem Windows-Betriebssystem konzipiert.
Um eine aktive Teilnahme wird gebeten!
Vorkenntnisse: allgemeine PC- und Windowskenntnisse, je-
doch keine Vorkenntnisse in Microsoft Word erforderlich
Technische Voraussetzungen: Sie benötigen eine stabile 
Internetverbindung sowie die bereits installierte Microsoft 
Word 2016-Software auf einem Desktop-PC oder Laptop, 
eine (eingebaute) WebCam, ein (eingebautes) Mikrofon und 
(eingebaute) Lautsprecher oder ein Head-Set. Das aktuelle 
Betriebssystem ist von Vorteil.
Livestream per ZOOM. Bei Anmeldung erhalten Sie den 
Link zugeschickt.
Dozentin: Anna-Maria Folger
Kurs-Nr. 400GS51, jeweils Di., 10.03.2026, 17.03.2026, 
24.03.2026 – 17.00-18.30 Uhr, Gebühr 25,00 EUR

Microsoft Excel 2016 – Grundkurs für den Einstieg - On-
line-Seminar
Machen Sie den Einstieg in das Programm mit diesem kom-
pakten Einführungskurs und lernen Sie das Erfassen und 
Bearbeiten von Zahlen, Daten zu formatieren, Grundrechen-
arten und das Arbeiten mit Formeln und Funktionen. Mit Hil-
fe von leicht nachvollziehbaren Übungen erlernen Sie den 
effektiven Umgang mit Microsoft Excel.
Im Kurs wird Microsoft Excel 2016 verwendet. Die vermit-
telten Grundlagen sind auf alle gängigen Excel-Versionen 
übertragbar.
Grundlagenkurs für Personen ohne Vorkenntnisse.
Der Kurs ist für die Teilnahme mit Laptop bzw. Desktop-PC 
mit einem Windows-Betriebssystem konzipiert.
Um eine aktive Teilnahme wird gebeten!
Vorkenntnisse: allgemeine PC- und Windowskenntnisse, je-
doch keine Vorkenntnisse in Microsoft Excel erforderlich.
Technische Voraussetzungen: Sie benötigen eine stabile 
Internetverbindung sowie die bereits installierte Microsoft 
Excel 2016-Software auf einem Desktop-PC oder Laptop, 
eine (eingebaute) WebCam, ein (eingebautes) Mikrofon und 
(eingebaute) Lautsprecher oder ein Head-Set. Das aktuelle 
Betriebssystem ist von Vorteil.
Livestream per ZOOM. Bei Anmeldung erhalten Sie den 
Link zugeschickt.
Dozentin: Anna-Maria Folger
Kurs-Nr. 400GS52, jeweils Di., 14.04.2026, 21.04.2026, 
28.04.2026 – 17.00-18.30 Uhr, Gebühr 25,00 EUR

Anmeldungen für diese Seminare sind ab 10.02.2026 über 
die Homepage der VHS Bamberg-Land unter
www.vhs-bamberg-land.de möglich.
Für Fragen und Information: 0951 / 85-759 (Frau Folger)
Sichern Sie sich Ihren Platz rechtzeitig, da die Anzahl der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer begrenzt ist.
VHS Bamberg-Land - Ludwigstr. 25 - 96052 Bamberg
info@vhs-bamberg-land.de - 0951 / 85760

STIFTUNGSFAMILIE BSW UND EWH (BAHN-SOZIALWERK 
UND EISENBAHNWAISENHORT)

Sa. 14.03.2026 Kollechenparty EBK Breitengüßbach
Beginn: 14.00 Uhr
Mi. 18.03.2026 Vortrag Südafrika BSW – Treff Bamberg
Beginn: 09.30Uhr
Fr 20.03.2026 Schafkopfrennen BSW – Treff Bamberg
Beginn: 14.30 Uhr
KBS = Knappschaft Bahn See der Deutschen Rentenversi-
cherung 
Jahrgang 1961 bitte Rente anmelden unter 0800/3007006
Veranstaltungsblatt 2025 liegt im Büro auf, alle Termine auch 
unter
www.stiftungsfamilie.de/freizeit/veranstaltungen
*Suche nach „Bamberg“
Öffnungszeiten:
BSW – Treff Bamberg: Mi, Do, Fr jeweils von 09.00 -11.30 Uhr
jeden Donnerstag: INFO u. Frühschoppen 
erreichbar: Telefonnummer: 09 51 / 51 91 42 40
In dringenden Fällen: 0172/8582013
@ bsw.bamberg@arcor.de
Siehe auch – Aushänge u. FT unter Vereine oder kurz notiert
* Anmeldung bitte nur am Donnerstag zu den Öffnungszei-
ten, begrenzte Plätze 
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VEREINE UND VERBÄNDE

 

LANDFRAUENTAG  
mit Jubiläum - 20 Jahre Landfrauenchor Bamberg 

SAMSTAG 
13:00 - 16:30 UHR 

 28.02.2026 
  zzuu  GGaasstt::    
  

DDrr..  KKaattjjaa  WWiillddeerrmmuutthh,,  BBRR--IInntteennddaannttiinn  
zzuumm  TThheemmaa::  Ist unsere Demokratie gefährdet?  

 
  

Eröffnung & Begrüßung von MMaarriioonn  LLiinnkk,,  KKrreeiissbbääuueerriinn  
  

GGaassttrreeddnneerriinn::  DDrr..  KKaattjjaa  WWiillddeerrmmuutthh  
Jubiläum & Ehrungen der Sängerinnen vom Landfrauenchor 

SSkkeettcchheeiinnllaaggee,,  DDiirreekkttvveerrmmaarrkktteerr  mmiitt  rreeggiioonnaalleenn  PPrroodduukktteenn  uuvvmm..  
  

Schlusswort von SSaabbiinnee  KKiirrcchhnneerr,,  SStteellllvv..  KKrreeiissbbääuueerriinn 
 

  

Musikalische Umrahmung:                        & BBBBVV  LLaannddffrraauueenncchhoorr  
…und natürlich gibt es Kaffee & selbstgebackenen Kuchen 

 

Veranstaltungsort: Karl-Wagner-Halle 
des RMV Concordia Strullendorf e.V. 

Forchheimer Straße 31, 96129 Strullendorf 

Ein Tag für Jung & Alt! 
auch Männer sind herzlich eingeladen 

 Marion Link 
Kreisbäuerin 

Sabine Kirchner 
Stellv. Kreisbäuerin 

Werner Nützel 
BBV Geschäftsführer 

 

© BR/ Markus Konvalin 

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Protokoll der letzten Generalversammlung
3. Berichte über das Geschäftsjahr 2025
- des 1. Vorstandes
- der 1. Schützenmeisterin
- des Jugendleiters
- der Kassiererin
- der Kassenprüfer
4. Entlastung der Vorstandschaft
5. Neuwahlen der Vorstandschaft
6. Verschiedenes
7. Wünsche und Anträge

ZIMMERSTUTZEN-SCHÜTZENGESELLSCHAFT
1875 BURGEBRACH E. V.
ZIMMERSTUTZEN-SCHÜTZENGESELLSCHAFT
1875 BURGEBRACH E. V.

Einladung zur Generalversammlung
am Samstag, 07. März 2026, 

um 19:30 Uhr im Schützenhaus

Nächste Termine:
17.02.2026: Kinderfasching
28.02.2026: Kesselfleisch essen
04.04.2026: Osterschießen

Wünsche und Anträge können bis 28.02.2026 schriftlich
beim 1. Vorstand oder unter herbert.nitschke@gmx.de

eingereicht werden.
Die Vorstandschaft

Einen Überblick unserer Vereine und deren
Veranstaltungen finden Sie auch auf unserer Homepage 

oder in der Heimat-Info-App.

https://www.vg-burgebrach.de/
verwaltungsgemeinschaft-burgebrach/

aktuelles/veranstaltungen.

Schauen Sie doch wieder einmal rein!
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NACHDENKENSWERT

Den Willigen führt das Schicksal,

den Widerwilligen zerrt es.

FRAUENVOKALGRUPPE FREQUENZIA

„Für Frauen ist das kein Problem“

Die Frauenvokalgruppe Frequenzia aus Burgebrach lädt zu 
zwei weiteren Konzerten ihres Frauenprogramms „Für Frau-
en ist das kein Problem“ ein. Zu hören sind Lieder und Ge-
schichten von und über Frauen.
Am 1. März kommt das Programm um 17.00 Uhr in der Er-
löserkirche in Gerolzhofen (Dreimühlenstr. 2, 97447 Gerolz-
hofen) zur Aufführung, am 22. März, ebenfalls um 17.00 Uhr, 
im Schloss in Burgwindheim (Hauptstr. 8, 96154 Burgwind-
heim). Die Zuhörerinnen und Zuhörer erwartet ein facetten-
reiches Programm – nicht nur für Frauen.
Weitere Infos finden Sie auch unter www.frequenzia.de.

Das Ensemble 
Frauengesang – meist a cappella, das sind die einzigen Vor-
gaben, die sich die Vokalgruppe macht. Das Repertoire ist 
breit. Geistliche und weltliche Musik, von Madrigalen aus 
der Renaissance über Barocklieder, Chansons und Rock ’n’ 
Roll bis hin zu aktuellen Charthits – Die Frequenzia singt, 
was ihr gefällt, was sie reizt und was die Sängerinnen und 
manchmal auch die Hörer herausfordert. In intensiven Pro-
ben geben die zwölf Ensemblemitglieder ihr Bestes, damit 
sich alles vermischt zu dem einen harmonischen Klang.

Das Programm
Für die beiden Konzertabende haben die Sängerinnen um 
Chorleiterin Jasmin Steiner, eine besondere Auswahl getrof-
fen: Lieder, Geschichten, Gedichte und Humoristisches von 
und über Frauen versprechen einen facettenreichen Abend, 
bei dem Liebesschwüre und Herzschmerz, Frauenpower 
und Frauenträume und auch ganz profane Probleme des 
weiblichen Alltags nicht zu kurz kommen. 

Organisatorisches
Einlass ist jeweils um 16.30 Uhr. Im Anschluss an das Kon-
zert lädt das Ensemble zum Beisammensein mit Getränken 
und kleinen Snacks ein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind er-
wünscht.
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OBST- UND GARTENBAUVEREIN MÖNCHHERRNSDORF

Einladung zur Jahreshauptversammlung
am Samstag, 28.02.2026 um 18.30 Uhr,

(nach dem Gottesdienst)
in den Saal der ehemaligen Gastwirtschaft

Kreck-Schmitt in Büchelberg

Tagesordnung:
  1.	Begrüßung
  2.	Totengedenken
  3.	Verlesung des Protokolls zur letzten
		  Jahreshauptversammlung
  4.	Tätigkeitsbericht des Vorstandes
  5.	Kassenbericht
  6.	Bericht der Kassenprüfer
  7.	Entlastung des Vorstandes und Kassiers
  8.	Ehrungen
  9.	Vorschau auf das Vereinsjahr 2026/2027
10.	Wünsche und Anträge
11.	Bildergalerie
12.	  Verlosung

Für die Bewirtung ist bestens gesorgt.
Auf ein zahlreiches Kommen freut sich die Vorstandschaft.

 

HEIMAT- UND VERSCHÖNERUNGSVEREIN 
BURGEBRACH E.V.

Der Heimatverein Burgebrach lädt ein zum
Fränkischen Wirtshaussingen

am Mittwoch, 11. März 2026 um 18.00 Uhr
beim Schwanawirt Burgebrach

Es laden ein Wolfgang und Dieter

FREIWILLIGE FEUERWEHR UNTERNEUSES

Einladung zur Jahreshauptversammlung
der Freiwilligen Feuerwehr Unterneuses

am Samstag, den 14.03.2026 um 1830 Uhr
im Feuerwehrhaus in Unterneuses.

Tagesordnung:
1.   Begrüßung
2.   Totengedenken
3.   Bericht des Schriftführers
4.   Bericht des Vorstandes
5.   Bericht des Kommandanten
6.   Bericht des Jugendwartes
7.   Bericht des Kassiers
8.   Entlastung der Vorstandschaft
9.   Grußworte
10. Satzungsänderungen
		  - Erhöhung Mitgliedsbeitrag
		  - Anpassung Geschenke
11. Wünsche und Anträge, Sonstiges

Alle aktiven und passiven Mitglieder sind herzlich eingela-
den. Das Erscheinen in Dienstuniform ist Pflicht.

Die Vorstandschaft

INTERESSENGEMEINSCHAFT STEINSDORF

Einladung zur Generalversammlung 
der Interessengemeinschaft Steinsdorf

am Sonntag, den 15. März 2026
im Gemeinschaftshaus Steinsdorf.

Beginn:	15.00 Uhr
				    ab 14.00 Uhr Kaffee und Kuchen

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Bericht der Schriftführerin
4. Bericht der Kassiererin
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Bericht der Vorstände
7. Neuwahlen
8. Wünsche und Anträge

Auf Euer zahlreiches Erscheinen freut sich die 
Interessensgemeinschaft Steinsdorf

DLRG OV BURGEBRACH E.V.

Die DRLG OV-Burgebrach e.V. lädt
zur Jahreshauptversammlung 

am Sonntag, den 15. März 2026 um 17.00 Uhr 
in die Steigerwaldhalle ein.

Anträge und Wünsche sind schriftlich drei Wochen vor der 
Versammlung beim 1. Vorstand einzureichen.

Es sind folgende Tagespunkte vorgesehen:
1.	Begrüßung
2.	Totengedenken
3.	Verlesen des Protokolls der letzten Sitzung
4.	Bericht des Vorstandes
5.	Kassenbericht
6.	Entlastung der Vorstandschaft
7.	Anträge und Wünsche

Alle aktiven und passiven Mitglieder sind hiermit herzlich 
eingeladen.
Die Ortsverbandsversammlung ist beschlussfähig ohne 
Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder.

Die Vorstandschaft

AKTIV CLUB 60+

Werte Seniorinnen und Senioren im Markt Burgebrach!
Wir laden EUCH herzlich ein in die Gaststube der Brauerei/
Gastwirtschaft Schwan, Burgebrach
Termin: Mittwoch, 25.03.2026 ab 13.45 Uhr (bitte beachten)
Um 14.00 Uhr "starten wir" mit einer kleinen Andacht mit 
Krankensalbung! Anschl. gemütliches Beisammensein bei 
Kaffee/Kuchen/Abendessen! Wir bitten aus organisatori-
schen Gründen, (u.a. Vorbestellung Abendessen) soweit 
noch nicht geschehen - um tel. Anmeldung bei
Micha Mohr Tel. 1077

Eure Vorstandschaft vom AKTIV Club 60 +
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OBST- UND GARTENBAUVEREIN BURGEBRACH UND 
UMGEBUNG

Einladung zur Jahreshauptversammlung
am Freitag, 13.03.2026 um 19.00 Uhr,

im Kulturraum in Burgebrach

•	Begrüßung mit Totengedenken
•	Rückblick 
•	Kassenbericht, Kassenprüfung
•	Ehrungen langjähriger Mitglieder
•	Neuwahlen
•	Ausblick 2026
•	Wünsche und Anträge der Versammlung
•	Tombola

Neben Getränken wird auch ein kleiner Imbiss angeboten.
Auf Ihr Kommen freut sich die Vorstandschaft.

OBST- UND GARTENBAUVEREIN AMPFERBACH-
DIETENDORF

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
am Sonntag, den 01. März 2026

um 14.00 Uhr in der Brauerei Herrmann

Hierzu laden wir alle Mitglieder recht herzlich ein. Euer Kom-
men zeigt Euer Interesse am Verein.

Tagesordnung:
1.	Begrüßung
2.	Totengedenken
3.	Bericht des Schriftführers
4.	Kassenbericht
5.	Entlastung der Vorstandschaft
6.	Neuwahlen
7.	Wünsche und Anträge
8.	Ehrungen für 40-jährige Mitgliedschaft

Anschließend findet ein gemütliches Beisammensein bei 
Kaffee und Kuchen statt.

Die Vorstandschaft

MUSIKVEREIN EBRACHTALER MUSIKANTEN 
BURGEBRACH E.V.

Mitgliederversammlung der Ebrachtaler Musikanten

Der Musikverein Ebrachtaler Musikanten Burgebrach e.V. 
lädt am Sonntag, 15.03.2026, um 17.30 Uhr, zur Mitglie-
derversammlung mit Neuwahlen der Bläserjugend in die 
Gastwirtschaft Dellermann nach Oberharnsbach ein.

Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
1.		 Begrüßung
2.		 Totengedenken
3.		 Protokollverlesung der Schriftführerin
4.		 Berichte der Vorstandschaft
5.		 Berichte der Dirigenten
6.		 Bericht des Kassiers
7.		 Bericht der Kassenprüfer
8		  Entlastung der Vorstandschaft
9.		 Berichte, Entlastung der Bläserjugend
10.	 Neuwahlen der Bläserjugend
11.	 Sonstiges, Wünsche und Anträge

Die Vorstandschaft

 

DORFGEMEINSCHAFT FRENSHOF

Frühstück im Dorfgemeinschaftshaus Frenshof

Die Dorfgemeinschaft Frenshof lädt am Sonntag, den
01. März 2026 ab 09.00 Uhr zum gemeinsamen Früh-
stück in das Dorfgemeinschaftshaus Frenshof ein.
Für ein reichhaltiges Frühstücksbuffet inklusive Sekt, Tee 
und Kaffee ist gesorgt.
Kosten für Erwachsene 14,00 €, Kinder 7-12 Jahre 7,00 €,
Kinder bis 6 Jahre kostenfrei. 

Anmeldung bis 22. Februar 2026 bei
Dieter Arnold (0151/585 308 72) 
oder Julia Heisterberg (0170/176 11 93).
Auf eine schöne gemeinsame Zeit freut sich 
die Dorfgemeinschaft Frenshof
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OBST- UND GARTENBAUVEREIN BURGEBRACH UND 
UMGEBUNG

Mein Garten – fit für den Klimawandel und die Zukunft
Der OGV Burgebrach lädt am 26. Februar um 19.00 Uhr zum 
oben genannten Vortrag ein.
Die Veranstaltung findet in Burgebrach im Schützenhaus 
statt. Referent ist Herr Markus Forsteneichner, Kreisfachbe-
rater am Landratsamt Bamberg. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Auch Nicht-Vereinsmitglieder sind herzlich will-
kommen.

Auf Ihr Kommen freut sich die Vorstandschaft

OBST-UND GARTENBAUVEREIN ZETTMANNSDORF 

Einladung zum traditionellen Kaffeekränzla
Unser Kaffeekränzla mit Jahreshauptversammlung findet 
heuer am Sonntag, 01. März 2026 im Sportlerheim Zett-
mannsdorf statt. Beginn ist um 14.00 Uhr.
Die Vorstandschaft freut sich auf zahlreiches Erscheinen.

KERWASBURSCHEN UND MADLA STAMMBACH E.V.

Die Kerwasburschen und Madla Stammbach e.V. laden am 
01.03.2026 um 18.00 Uhr im Gemeinschaftsraum oberhalb 
der DJK Duschen in Stappenbach zu ihrer Jahreshauptver-
sammlung ein.
  
Folgende Tagesordnungspunkte werden abgehandelt:
1.	Begrüßung
2.	Totengedenken
3.	Protokollvorlesung des Schriftführers
4.	Bericht der Vorstandschaft
5.	Bericht des Kassiers
6.	Bericht der Kassenprüfer
7.	Entlastung der Vorstandschaft
8.	Kerwasvorbesprechung
9.	Sonstiges, Wünsche und Anträge

DLRG BURGEBRACH

Die DLRG Burgebrach bietet im März 2026 erneut AED-Un-
terweisung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde an. Ziel 
ist es, möglichst viele Menschen in der Region mit lebens-
rettenden Sofortmaßnahmen vertraut zu machen. Die Schu-
lungen können auf Wunsch direkt in den Gemeindeteilen 
stattfinden. Interessierte Gruppen oder Gemeinden können 
sich unter info@burgebrach.dlrg.de anmelden.

OBST- UND GARTENBAUVEREIN GRUB-FRENSHOF

Der Obst- und Gartenbauverein Grub-Frenshof lädt zu einer 
Apfelverkostung am 03.03.2026 um 19.00 Uhr ins Dorf-
gemeinschaftshaus Frenshof ein.

Es werden lang haltbare Lageräpfel aus regionalem Anbau 
verkostet.

Aus organisatorischen Gründen bitte um Anmeldung 
bei Fritz Hippacher, Tel.: 09549/7394.

HEIMAT- UND VERSCHÖNERUNGSVEREIN BURGEBRACH 
E.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
des Heimatvereins Burgebrach am Samstag, 28.02.2026
Der Heimat- und Verschönerungsverein Burgebrach lädt alle 
Mitglieder zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen 
am Samstag, 28.02.2026 um 17.00 Uhr in den Kulturraum, 

Grasmannsdorfer Straße 1, ein.
Tagesordnung:
1.	Eröffnung
2.	Bericht der Vorstandschaft
3.	Bericht der Kassenprüfer
4.	Aussprache zu den Berichten mit Entlastung
5.	Neuwahlen
6.	Grußworte
7.	Sonstiges 
8.	Einladung zur Burgebracher Quiznacht
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IMPRESSUM
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach 
Hauptstr. 1 - 3, 96138 Burgebrach 
Telefon 09546 / 9416 0, Telefax 09546 / 9416 10
mitteilungsblatt@vg-burgebrach.de, www.vg-burgebrach.de

VG-Vorsitzender: Johannes Maciejonczyk, 
1. Bürgermeister des Marktes Burgebrach 
Telefon 09546 / 9416 20

Stellvertreter: Dirk Friesen, 
1. Bürgermeister der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald
Telefon 09546 / 6683
Handy 0175 / 9379 184

AMTSSTUNDEN

Burgebrach
Mo			   08.00 bis 12.00 Uhr 
Di				   08.00 bis 12.00 Uhr 
				    13.00 bis 16.30 Uhr
Mi 			   08.00 bis 12.00 Uhr
Do 			   08.00 bis 12.00 Uhr 
				    13.00 bis 18.00 Uhr
Fr 				   08.00 bis 13.00 Uhr 
Schönbrunn i. Steigerwald:
Di + Do		 13.15 bis 18.15 Uhr

HALLENBAD BURGEBRACH

Ampferbacher Str. 14,
96138 Burgebrach

Mo - Mi		 16.30 bis 21.00 Uhr
Do				    16.30 bis 21.30 Uhr
Fr 				    14.30 bis 19.30 Uhr
Sa				    14.00 bis 18.00 Uhr
So				    09.00 bis 12.00 Uhr

WERTSTOFFHOF 

Kapellenfeld, Industriegebiet Ost
Sommeröffnungszeiten ab 01.04.2025
Di 			   15.00 bis 17.00 Uhr
Do			   15.00 bis 18.00 Uhr
Sa				   10.00 bis 13.00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass das Anliefern 
von Wertstoffen zum Wertstoffhof 
außerhalb der Öffnungszeiten bzw.  
das Abladen vor dem Eingang nicht 
gestattet ist.
Infos unter Landratsamt Bamberg,
Abfallwirtschaft, Tel. 0951/85-706
oder unter der Homepage
www.landkreis-bamberg.de

ÖFFENTLICHE BÜCHEREI ST. VITUS 
IM BÜRGERHAUS

Hauptstraße 11 a, 96138 Burgebrach, 
Tel. 09546 / 5936496
iOPAC über www.vg-burgebrach.de 
oder
www.seelsorgebereich-steigerwald.de
Mi 		  08.30 bis 10.00 Uhr
			   16.00 bis 18.30 Uhr
Fr 			  10.00 bis 12.00 Uhr
So 		  10.00 bis 11.30 Uhr

GEMEINDEBÜCHEREI 
SCHÖNBRUNN

Zettmannsdorfer Str. 16
96185 Schönbrunn i. Steigerwald
Tel. 09546 / 5956257
Di			   16.30 bis 18.00 Uhr
Sa			   13.00 bis 14.30 Uhr
Angebotslink:
https://webopac.winbiap.de/schoen-
brunn/index.aspx oder die App B24

SENIORENBÜRO SCHÖNBRUNN  
I. STEIGERWALD 

Zettmannsdorfer Str. 16
96185 Schönbrunn i. Steigerwald
Tel. 09546 / 5956258
Spielenachmittag jeden zweiten 
Dienstag im Monat.

SENIORENHILFE 
STEIGERWALD BURGEBRACH

Hauptstraße 11 a, 96138 Burgebrach
Tel. 09546 / 594945,
info@shs-burgebrach.de
Beratung: Di./Fr. 08.30 bis 11.30 Uhr
und nach Vereinbarung

TAFEL BURGEBRACH ST. VITUS

Da die Lebensmittel täglich eingeholt 
und sortiert werden, ist die Tafel wie 
folgt besetzt:
Mo - Fr		  09.30 bis 11.00 Uhr
Mittwochs geschlossen
Ausgabezeiten:
Di + Fr		  14.00 bis 15.00 Uhr

Neukunden möchten sich bitte mit 
gültigem Bewilligungsbescheid und 
Kopie des Personalausweises ab 13.30 
Uhr bei der Leitung melden.

RUFBUS 
BURGEBRACH UND 
SCHÖNBRUNN I. STEIGERWALD

Tel. 09546 / 444 
Pro Fahrgast 2,00 €
Weitere Infos in den ausliegenden 
Flyern und unter der Homepage
www.vg-burgebrach.de 

JUGENDZENTRUM 
IM EDITH-STEIN-HAUS

Kirchplatz 2, 96138 Burgebrach
Di - Do		  15.30 bis 21.30 Uhr
Fr - Sa		  16.00 bis 22.00 Uhr

Nächste Ausgabe:            05.03.2026
Redaktionsschluss:         25.02.2026

APOTHEKEN NOTDIENST

Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils um 08.30 Uhr früh und endet am nächsten Tag um die gleiche Zeit.

26.02.2026 Marien-Apotheke Hauptstr. 39 96138 Burgebrach 09546/309
27.02.2026 Marien-Apotheke Marienstr. 1 96050 Bamberg 0951/981510
28.02.2026 Vitalo-Apotheke Bamberger Str. 8 96132 Schlüsselfeld 09552/7665
01.03.2026 Rosen-Apotheke Troppauplatz 1A 96052 Bamberg 0951/9370450
02.03.2026 St. Johannes-Apotheke Hauptstr. 6 96158 Frensdorf 09502/92230
03.03.2026 Apotheke am Rathaus Hauptstr. 10 96138 Burgebrach 09546/704
04.03.2026 Brücken-Apotheke Heinrichsdamm 6 96047 Bamberg 0951/3020740
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GOTTESDIENSTORDNUNG 
01.03.2026 BIS 08.03.2026

 Der Kath. Pfarreien- und Kuratiengemeinschaft Burgebrach / Schönbrunn mit Ampferbach, Oberköst und Stappenbach

Herausgeber (V.i.S.d.P.) Pfarrer Bernhard Friedmann
Kath. Pfarramt Burgebrach, Ampferbacher Str. 2,
96138 Burgebrach, Telefon: 0 95 46 / 20 1 Fax: 0 95 46 / 52 55
Kath. Pfarramt Schönbrunn, Pfarrgasse 2, 96185 Schönbrunn 
i. Steigerwald, Telefon: 0 95 46 / 59 53 620
E-Mail: ssb.steigerwald@erzbistum-bamberg.de

SONNTAG, 01. MÄRZ - 2. FASTENSONNTAG - PFARRGEMEIN-
DERATSWAHLEN - ZÄHLUNG DER GOTTESDIENSTBESUCHER

PFARRGEMEINDERATSWAHLEN:
ÖFFNUNGSZEITEN DER WAHLLOKALE:
• Pfarrei St. Vitus Burgebrach: 
	 Sonntag, 01.03.2026 von 08.30 Uhr – 10.30 Uhr
	 in der Aussegnungshalle 
	 Sonntag, 01.03.2026 von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr
	 im Edith-Stein- Haus / Pfarrkirche
• Pfarrei Mariä Himmelfahrt Schönbrunn: 
	 Sonntag, 01.03.2026 von 09.30 Uhr – 16.00 Uhr
	 im Pfarrzentrum Schönbrunn
• Kuratie Kreuzauffindung Ampferbach: 
	 Sonntag, 01.03.2026 von 08.30 Uhr – 10.30 Uhr und
	 von 13.00 Uhr – 15.00 Uhr im Jugendheim 
• Kuratie Öberköst 
	 Sonntag, 01.03.2026 von 10.00 Uhr - 12.00 Uhr in der Sakristei
• Kuratie Zu den Hl. Schutzengeln Stappenbach: 
	 Samstag, 28.02.2026 von 17.30 Uhr – 19.30 Uhr 
	 Sonntag, 01.03.2026 von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr und
	 von 14.00 – 16.00 Uhr jeweils im Pfarrhaus

09.00 Burgebrach: Hl. Messe in der Aussegnungshalle –
✝ Anni Bausewein 

09.00 Oberköst: Wortgottesfeier mit Kommunion  

10.00 Unterneuses: Wortgottesfeier mit Kommunion 

10.30 Ampferbach: Wortgottesfeier mit Kommunion  

10.30 Schönbrunn: Hl. Messe - ✝ Robert Arnold u. Markus Rei-
chert / ✝ Arthur Schmauser, Eltern, Schwiegereltern u. Geschwis-
ter 

18.00 Unterneuses: Kreuzwegandacht

MONTAG, 2. MÄRZ – BEGINN DER CARITASHAUSSAMMLUNG 

18.30 Küstersgreuth: Hl. Messe - ✝ Philipp u. Kundigunda Betz, 
leb. u. ✝ Ang. / ✝ Peter Hofrichter z. Jahrtag, leb u. ✝ Ang. 

DIENSTAG, 3. MÄRZ – HOCHFEST HL. KUNIGUNDE BISTUMS-
PATRONIN

18.00 Burgebrach: Pater-Pio Rosenkranz  

19.00 Burgebrach: Kirchenchorprobe - Leitung R. Stadter  

19.00 Halbersdorf: Hl. Messe - ✝ Georg Adam u. ✝ Ang. / ✝ Isidor 
Schug, leb. u. ✝ Schug u. Hager

MITTWOCH, 4. MÄRZ

08.15 Burgebrach: Morgenlob  

09.30 Burgebrach: Krankenkommunion

18.30 Oberköst: Hl. Messe – leb. u. ✝ von Oberköst 

19.00 Schönbrunn: Kreuzwegandacht

DONNERSTAG, 5. MÄRZ 

15.00 Seniorenheim: Hl. Messe – für alle Alten und Kranken 

FREITAG, 6. MÄRZ

08.00 Burgebrach: Hl. Messe zum Herz-Jesu-Freitag

09.30 Krankenkommunion für Ampferbach, Oberköst, 
Schönbrunn und Stappenbach 

17.30 Ampferbach: Abfahrt des Frauenkreises zum Welt-
gebetstag der Frauen nach Schönbrunn – Treffpunkt an der 
Kirche 

18.00 Schönbrunn: Weltgebetstag der Frauen der Pfarreien 
Schönbrunn und Burgebrach – es sind alle aus den Pfarreien 
und Kuratien herzlich willkommen! 

19.00 Dippach: Hl. Messe - ✝ Maria u. Georg Trager u. Konrad 
Trager u. leb. u. ✝ Ang. 

SAMSTAG, 7. MÄRZ – KUNIGUNDENTAG IN BAMBERG
KOLLEKTE FÜR DIE CARITAS

18.00 Ampferbach: Pfarrgottesdienst mitgestaltet vom Män-
nergesangverein im Steigerwald Burgebrach - leb. u. ✝ Mit-
glieder des Männergesangvereins im Steigerwald Burgebrach / 
✝ Josef u. Maria Bayer / Jahrtag f. ✝ Maria Pflaum / ✝ Pater Alfons 
Pflaum, leb. u. ✝ Ang.

19.00 Oberköst: Eucharistische Anbetungsandacht

SONNTAG, 8. MÄRZ - 3. FASTENSONNTAG - KOLLEKTE FÜR 
DIE CARITAS 

09.00 Unterneuses: Hl. Messe - ✝ Maria Pflaum, Georg Pflaum, 
Gerhard Martin / Bruderamt f. ✝ Heribert Fischer 

09.00 Burgebrach: Wortgottesfeier mit Kommunion 

09.00 Oberköst: Hl. Messe - 2. Seelenmesse f. Jakob Wächtler, 
✝ Katharina Wächtler z. Sterbetag u. ✝ Söhne / ✝ Georg Schuster, 
Eltern u. Schwiegereltern u. Ang. / ✝ Eltern u. Großeltern Fam. Rüt-
tinger / ✝ Anna u. Christoph Denzler, Henriette u. Walter Weiner 
u.✝ Ang. / ✝ Anna Wurm z. Jahrtag u. Andreas Wurm u. Ang. 

09.00 Stappenbach: Wortgottesfeier mit Kommunion

10.30 Schönbrunn: Wortgottesfeier mit Kommunion 

13.00 Schönbrunn: Taufe von Betti Krumtum

14.30 Ampferbach: Taufe von Romi Oberst u. Conrad Hartmann  

18.00 Unterneuses: Kreuzwegandacht

18.00 Stappenbach: Bußgottesdienst

Caritas – Frühjahrssammlung
Die Sammlung findet in der Zeit vom 02.03.2026 – 
08.03.2026 statt. Die Kirchenkollekte ist am Wochenende 
07. und 08.03.2026. 
Bitte unterstützen Sie auch in diesem Jahr die wichtige 
Arbeit der Caritas vor Ort, damit auch weiterhin für alle 
Generationen, egal ob Jung oder Alt umsichtig gesorgt 
werden kann. 
Spendenquittungen werden erstellt. 
Für Ihre Spende schon jetzt Vergelt´s Gott! 
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